
21.1.1 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden 

Maßregeln der Besserung und Sicherung – Strafvollzugsgesetz (StVollzG) 

Vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 581, 2088; BGBl. I 1977 S. 436), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 25.04.2013 (BGBl. I S. 935) 

Zweiter Abschnitt   Vollzug der Freiheitsstrafe 

Zweiter Titel   Planung des Vollzuges 

§ 16   Entlassungszeitpunkt 

(1) Der Gefangene soll am letzten Tag seiner Strafzeit möglichst frühzeitig, jedenfalls noch am 

Vormittag entlassen werden.  

(2) Fällt das Strafende auf einen Sonnabend oder Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag, den ersten 

Werktag nach Ostern oder Pfingsten oder in die Zeit vom 22. Dezember bis zum 2. Januar, so kann der 

Gefangene an dem diesem Tag oder Zeitraum vorhergehenden Werktag entlassen werden, wenn dies 

nach der Länge der Strafzeit vertretbar ist und fürsorgerische Gründe nicht entgegenstehen. 

(...) 

Dritter Titel   Unterbringung und Ernährung des Gefangenen 

§ 21   Anstaltsverpflegung  

Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung werden ärztlich überwacht. Auf ärztliche 

Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt. Dem Gefangenen ist zu ermöglichen, 

Speisevorschriften seiner Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

Sechster Titel   Religionsausübung 

§ 53   Seelsorge 

(1) Dem Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger seiner Religionsgemeinschaft 

nicht versagt werden. Auf seinen Wunsch ist ihm zu helfen, mit einem Seelsorger seiner 

Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Der Gefangene darf grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihm nur bei grobem 

Mißbrauch entzogen werden. 

(3) Dem Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfange zu 

belassen. 

§ 54   Religiöse Veranstaltungen 

(1) Der Gefangene hat das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen seines 

Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Religionsgemeinschaft wird  

der Gefangene zugelassen, wenn deren Seelsorger zustimmt. 



(3) Der Gefangene kann von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen 

ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten 

ist; der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

§ 55   Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 53 und 54 entsprechend. 

Vierter Abschnitt   Vollzugsbehörden 

Erster Titel   Arten und Einrichtung der Justizvollzugsanstalten 

§ 145   Festsetzung der Belegungsfähigkeit  

Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit für jede Anstalt so fest, daß eine angemessene 

Unterbringung während der Ruhezeit (§ 18) gewährleistet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, daß eine 

ausreichende Anzahl von Plätzen für Arbeit, Ausbildung und Weiterbildung sowie von Räumen für 

Seelsorge, Freizeit, Sport, therapeutische Maßnahmen und Besuche zur Verfügung steht. 

Dritter Titel   Innerer Aufbau der Justizvollzugsanstalten 

§ 154   Zusammenarbeit 

(...) 

(2) Mit den Behörden und Stellen der Entlassenenfürsorge, der Bewährungshilfe, den Aufsichtsstellen 

für die Führungsaufsicht, den Agenturen für Arbeit, den Trägern der Sozialversicherung und der 

Sozialhilfe, den Hilfeeinrichtungen anderer Behörden und den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege 

ist eng zusammenzuarbeiten. Die Vollzugsbehörden sollen mit Personen und Vereinen, deren Einfluß 

die Eingliederung des Gefangenen fördern kann, zusammenarbeiten. 

§ 157   Seelsorge  

(1) Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt 

bestellt oder vertraglich verpflichtet.  

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 

Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen.  

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters dürfen die Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelfer 

bedienen und für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen Seelsorger von außen 

zuziehen. 

Fünfter Abschnitt  Vollzug weiterer freiheitsentziehender Maßnahmen in 

Justizvollzugsanstalten, Datenschutz, Sozial- und Arbeitslosenversicherung, 

Schlußvorschriften 

Fünfter Titel   Datenschutz 

§ 182   Schutz besonderer Daten  

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis eines Gefangenen und personenbezogene Daten,  



die anläßlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in der Anstalt nicht allgemein 

kenntlich gemacht werden. Andere personenbezogene Daten über den Gefangenen dürfen innerhalb 

der Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in 

der Anstalt erforderlich ist; § 180 Abs. 8 bis 10 bleibt unberührt.  

(...) 

 


